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Grossratsbeschluss betreffend Schulhaus "Hinter Gärten" in Riehen Neubau eines 

Primarschulhauses mit zwei Turnhallen am Steingrubenweg 30 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates, beschliesst: 
 
Für den Bau und die Einrichtung des Primarschulhauses "Hinter Gärten" in Riehen wird 
ein Kredit von Fr. 16'330'000.- (Index April 2001, 110.1 Punkte, Basis ZBI 1998) zulasten 
der Investitionsrechnungen 2001 - 2004 (Baudepartement/Hochbau- & Planungsamt, 
Position 6401.570.21050) bewilligt.  
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 
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Grossratsbeschluss betreffend Schulhaus "Hinter Gärten" in Riehen Landabtausch 

zwischen der Einwohnergemeinde der Stadt Basel, bezw. zwischen dem Kanton 

Basel-Stadt und der Einwohnergemeinde Riehen 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates, beschliesst: 
 
Der Landabtausch zwischen der Einwohnergemeinde der Stadt Basel, bzw. dem Kanton 
Basel-Stadt und der Einwohnergemeinde Riehen, betreffend wertgleicher Tausch der 
Parzelle 977 Sektion F in Riehen von der Einwohnergemeinde Riehen an die 
Einwohnergemeinde der Stadt Basel, der Parzelle 199 Sektion F in Riehen und einem 

Landabschnitt von ca. 2100 m2 der Parzelle 732 Sektion D in Riehen von der 
Einwohnergemeinde der Stadt Basel, bzw. vom Kanton Basel-Stadt an die 
Einwohnergemeinde Riehen, wird genehmigt. 
 
Im Zuge dieses Landabtausches bezahlt die Einwohnergemeinde Riehen der 
Einwohnergemeinde der Stadt Basel den Betrag von Fr. 600'000.-- (Wert gemäss 
neutralem Schatzungsgutachten) als Ausgleich für den auf der Parzelle 732 Sektion D 
gelegenen und in das Eigentum der Einwohnergemeinde Riehen übergehenden 
Kindergarten Niederholz. 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
 

 


